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15. Jahrgang                                                         Sonntag, 01.07.2018 Amtliche Bekanntmachungen Nr. 26
Bekanntmachung der Stadt Schönebeck (Elbe) 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 65 „Steinhafen Pretzien“

Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
14.06.2018 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 65 „Steinhafen Pretzien“, 
bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen, der Begründung mit 
dazugehörigem Umweltbericht sowie dem Durchführungsvertrag gemäß § 10 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen (Beschlussvorlage 0572/2018). Die 
dem Bebauungsplan beigefügte Begründung wurde gebilligt. Dieser Beschluss wird 
hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

Auf der nachfolgenden Darstellung ist die Abgrenzung des Geltungsbereiches des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 65 „Steinhafen Pretzien“ ersichtlich.

Auszug aus der topographischen Karte, LVermGeo LSA A18-38912-2009-14 ohne Maßstab

Zum o.g. Bebauungsplan gehören folgende Gutachten: 
•  Umweltbericht mit Angaben zu allen Schutzgütern der Umwelt wie Boden, Wasser, 

Klima, Arten, Biotope und zu den möglichen Auswirkungen der Planung auf diese 
Schutzgüter

•  Darstellung der Lage des Plangebiets im Überschwemmungsgebiet der Elbe und in-
nerhalb von Schutzgebieten i.S.d. Bundesnaturschutzgesetzes (Biosphärenreservat, 
Landschaftsschutzgebiet, FFH-Gebiet) und zu den Maßgaben, die diesbezüglich mit 
den Fachbehörden des Salzlandkreises abgestimmt wurden

•  Information zum parallel laufenden Verfahren zur Herauslösung der Flächen aus dem 
Landschaftsschutzgebiet  

•  Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung mit Maßnahmenplanung (u.a. am Grünen Waldsee 
Plötzky) zur Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft;

•  Faunistische Kartierung zur Feststellung des Vorkommens ausgewählter Artengrup-
pen (Vögel, Lurche und Käfer)

•  Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Prüfung und Abwendung des Eintretens arten-
schutzrechtlicher Verbote

•  FFH-Vorprüfung zur Beurteilung der Verträglichkeit der Planinhalte des Bebauungs-
plans im FFH-Gebiet „Elbaue zwischen Saalemündung und Magdeburg“ 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 65 „Steinhafen Pretzien“, bestehend aus 
der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen, der Begründung mit dazugehörigem 
Umweltbericht sowie dem Durchführungsvertrag kann von jedermann ab sofort im 
Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg 12, 
39218 Schönebeck (Elbe) während der Dienststunden eingesehen und über den Inhalt 
Auskunft verlangt werden.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 
Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der 
die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf 
die Vorschriften des       § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. 
Danach erlöschen die Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 BauGB einge-
tretenen Vermögensnachteile, wenn sie nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird.

Weiterhin wird auf die Rechtsfolgen nach § 8 Abs. 3 des Kommunalverfassungsge-
setzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) hingewiesen:
Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in diesem 
Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande gekom-
men, so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Kommune geltend gemacht 
worden ist. Dabei sind die verletzte Vorschrift und die Tatsache, die den Mangel ergibt, 
zu bezeichnen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung oder die 
öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 65 „Steinhafen Pretzien“ tritt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung in Kraft.

Schönebeck (Elbe), den 01.07.2018

Knoblauch
Oberbürgermeister                                         

Bekanntmachung der Stadt Schönebeck (Elbe) 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Abs. 3 BauGB

Bebauungsplan Nr. 57 „Kunstanger“

Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
14.06.2018 den Bebauungsplan Nr. 57 „Kunstanger“, bestehend aus der Planzeich-
nung und den textlichen Festsetzungen gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
mit der dazugehörigen Begründung und dem Umweltbericht als Satzung beschlossen 
(Beschlussvorlage 0574/2018). Die dem Bebauungsplan beigefügte Begründung wurde 
gebilligt. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht.
Zum o.g. Bebauungsplan gehören folgende Gutachten: 

-  Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung B-Plan Nr. 57 Kunstanger
-  Auszug aus dem Entwässerungskonzept Kunstanger:
-  Erläuterungsbericht 2014
- Übersichtskarte 2014
-  Lageplan mit Blockflächen, Dimensionierung Regenwasserkanal, Grabenprofil und 

Regenrückhaltebecken
-  Schalltechnisches Gutachten, ECO-Akustik, 2014
- Baugrunduntersuchung Kunstanger, IVW GmbH, 2002

Auf der nachfolgenden Darstellung ist die Abgrenzung des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes Nr. 57 „Kunstanger“ ersichtlich.

Auszug aus der topographischen Karte, LVermGeo LSA A18-38912-2009-14  ohne Maßstab

Der Bebauungsplan Nr. 57 „Kunstanger“, bestehend aus der Planzeichnung und den 
textlichen Festsetzungen mit der dazugehörigen Begründung und dem Umweltbericht 
kann von jedermann ab sofort im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt 
Schönebeck (Elbe), Breiteweg 12, 39218 Schönebeck (Elbe) während der Dienststun-
den eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 
Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

4.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

5.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes und

6. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der 
die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf 
die Vorschriften des      § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. 
Danach erlöschen die Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 BauGB einge-
tretenen Vermögensnachteile, wenn sie nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird.
Weiterhin wird auf die Rechtsfolgen nach § 8 Abs. 3 des Kommunalverfassungsge-
setzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) hingewiesen:
Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in diesem 
Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande gekom-
men, so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Kommune geltend gemacht 
worden ist. Dabei sind die verletzte Vorschrift und die Tatsache, die den Mangel ergibt, 
zu bezeichnen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung oder die 
öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Der Bebauungsplan Nr. 57 „Kunstanger“ tritt mit dem Tag dieser Bekanntmachung in 
Kraft.

Schönebeck (Elbe), den 01.07.2018

Knoblauch
Oberbürgermeister                                         

An alle Friedhofsnutzer

Im Rahmen ihrer Verkehrssicherungspflicht auf den Friedhöfen überprüft die Stadt 
Schönebeck (Elbe) regelmäßig die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen auf ih-
ren verkehrssicheren Zustand. Gemäß § 23 Abs.2 der Friedhofssatzung der Stadt Schö-
nebeck (Elbe) sind die Nutzungsberechtigten der jeweiligen Grabstellen verpflichtet, 
die Grabmale dauernd verkehrssicher instand zu halten. Deshalb werden die Nutzungs-
berechtigten, deren Grabsteine nicht verkehrssicher sind, von der Friedhofs-verwaltung 
informiert. Der Nutzungsberechtigte hat dann diesen ordnungswidrigen Zustand inner-
halb der gestellten Frist zu beseitigen. Erfolgt dies nicht, ist die Stadt Schönebeck (Elbe) 
berechtigt, den ordnungs-gemäßen Zustand auf Kosten der Nutzungs-berechtigten her-
zustellen. Die Überprüfung auf den städtischen Schönebecker Friedhöfen findet voraus-
sichtlich in der 30. Kalenderwoche 2018 statt.

Die Friedhofsverwaltung

Sonstige Beschlüsse der öffentlichen 35. Sitzung 
des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 14.06.2018

Beschluss-Nummer: 0559/2018  
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die Aufhebung des Beschlusses 
0547-1/2013 - Kostenbeitragsordnung zur Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inan-
spruchnahme von Angeboten der Förderung und Betreuung von Kindern in Tagesein-
richtungen und in Tagespflegestellen, für Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 
der Stadt Schönebeck (Elbe) haben (Kostenbeitragsordnung zur Förderung und Betreu-
ung von Kindern in Tageseinrichtungen), veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schöne-
beck (Elbe) am 28.07.2013, in Kraft ab 01.08.2013, zum 31.07.2018. 

Beschluss-Nummer: 0564/2018  
Der Stadtrat beschließt gemäß § 99 Abs. 6 Kommunalverfassung für das Land Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), dass die Spenden, 
Schenkungen und ähnliche Zuwendungen vom Oberbürgermeister der Stadt Schöne-
beck (Elbe) angenommen bzw. weitergeleitet werden dürfen. 

Beschluss-Nummer: 0575/2018  
Der Stadtrat beschließt folgende Änderung in der namentlichen Zusammensetzung der 
Betriebsausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe):
Betriebsausschuss
„Kur- und Gesundheitsverwaltung“ Mitglied Herr Karsten Doll
Betriebsausschuss „Städtischer Bauhof“ Mitglied Herr Karsten Doll

Beschluss-Nummer: 0576/2018  
Der Stadtrat beschließt folgende Änderung in der namentlichen Zusammensetzung des 
Fachausschusses Bau des Stadtrates Schönebeck (Elbe):
Fachausschuss Bau Mitglied Herr Gundhelm Franke
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